
26 . Agathyrsi — Ager publicus.

mit Sicherheit nachweisen; die Tragödie ”Av&amp;amp;og I
(die Blume) behandelte vielleicht einen erdichteten
Stoff. Vgl. die Abhandlung von F. Ritschl, Halle
1829 (Opusc. I, p. 411 ff.). Ueber seine Rhyth¬
mik u. Diction s. Aristopli. Tliesm. 59 ff. 106 ff.
Flut, synip. 3, 1 p. 645 E. Arist. poet. 9, 18.
Plat. symp. p. 198. C. Aelian. v. h. 14, 13.

Agathyrsi, ’Ayä&amp;amp;vQcoi, ein sarmatisches Volk
im h. Siebenbürgen, das seinen Ursprung auf
einen Heros Agathyrfos, S. d. Herakles n. der
Echidna (Hdt. 4, 10.), zurückführte, wie die Ge-
lonen auf dessen Bruder Gelonos. Herodot (4, 48.
100. 104.) schildert sie als friedfertig, goldreich,
in Gemeinschaft der Frauen lebend, aber ohne
Geiz und Neid; sie tättowirten sich wahrscheinlich,
daher picti (Verg. A. 4, 146.), was Avienus
(perieg. 447.) freilich auf die bunten Kleider be¬
zieht; vgl. Plin. 4, 12, 26. Mel. 2, 1.

Agave f. Pentheus.
Agdistis s. Rhea Kybeie.
Agedicum (Bergstadt, richtiger Agedincum,nicht

Agendicum), Hauptstadt der Seuones im keltischen
Gallien, i. Sens in der Champagne. Gaes. b. g.
6, 44. 7, 10. 58. 59.

Agelädas f. Bildhauer, 3.
'Ayk7.y\, eine in dorischen Staaten und beson¬

ders bei den Kretern gestiftete Genossenschaft von
Jünglingen nach zurückgelegtem 17. Jahre bis zu
ihrer VerHeiratHung, um schon von frühester Ju¬
gend an alle Zwecke und Neigungen des Einzelnen
in dem Staat aufgehen zu lassen. Sie hatten
daher bei ihrem Eintritt in die Agelen den Eid
aus die Verfassung zu leisten. Alle nahmen zu
gleicher Zeit Frauen (Strab. 10, 480 ff.). Der
Theilnehrner der aytliq heißt dyiluozog od. äye-
Xaog. Sie brachten den Tag zusammen zu, die
Nacht zuweilen im väterlichen Hause. Führer der
dyiXrj war der Vater des Jünglings, der, meist
von vornehmer Geburt, dieselbe zusammengebracht
hatte. Er hieß aytldczrjg, hatte, wenn auch wohl
mit Verantwortung den Behörden gegenüber, das
©trafrecht über feine dyelr] und leitete die Spiele
und Uebungen derselben aus der Jagd und in den
Gymnasien (Sqo^ol genannt, da der Lauf eine
Hauptübung war; anodQoiioi, die noch nicht das
Alter von 17 Jahren haben). Auch Kämpfe der
dyslri gegen dyklr\ unter dem Klange der Flöte
und Lyra kommen vor. — In Sparta traten
die Knaben schon vom 7. Jahre an zusammen.
Diese Verbindungen hießen ßovai.

Agema, äyrjfia, die Garde zu Pferde in der
makedonischen Armee, das königliche Geschwader
(i'lrj ßccoihuTi), welche als 16. Abtheilung zu der
aus 15 Jlen bestehenden Reiterei, als nächstes
Schlachtgeleite des Königs, gebildet aus den tüch¬
tigsten Söhnen der edelsten Familien und als Pa¬
gen (ntxiSsg ßaoihxoi) am Hose auferzogen, hinzu¬
kam. Liv. 37, 40. Gurt. 4, 50, 26. (f. das. MÜtzell).
Die Schriftsteller übertragen den Ausdruck auch
bisweilen auf das Fußvolk: Liv. 42, 51. Arr. 2,
8, 3. u. ö. Vgl. Rüstow und Köchly, Gesch. des
griech. Kriegsw. S. 243.

Agenor, Ayrjvag, 1) Vater des Kadmos und
der Europa, Sohn des Poseidon und der Libya,
Bruder des Belos, König von Phoinikien, sandte
seine Söhne vergeblich aus, um die Europa zu
suchen, keiner derselben kehrte zurück. Apollod.
3, l, 1. Er war Stammvater der Dido, daher

Karthago Agenoris urbs (Verg. A. 1, 338.). —
2) einer der tapfersten trojanischen Helden, Sohn
des Antenor und der Theano, Priefterin der Athene
(II. 11, 59. 6, 298.), leitet den Sturm auf die
griech. Schanzen (II. 12, 83 ff.), bekämpft den
Achill (21, 545 ff.), wird aber durch Apollon, der
seine Gestalt annimmt, drohender Gefahr entrissen.
Spätere Erzählung (Paus. 10, 27, 1.) läßt ihn
durch Neoptolemos fallen.

Ager publicus. Das Gemeinland bildete einen
großen Theil des röm. Staats- und National¬
eigenthums und war nach dem Grundsätze, daß
alles eroberte Land Eigenthum des siegenden Staa¬
tes wurde, entstanden, selten durch Schenkung.
Dieser ager publicus wurde theilweise an röm.
Bürger verkauft, Gic. I. agr. 2, 14., und man
nannte solche Stecker agri quaestorii, weit die
Quästoren den Verkauf besorgten. Andere Theile
waren zu religiösen Zwecken bestimmt und den
Tempeln ober Priesterschaften sowohl zum Eigen¬
thum als auch blos zur Nutznießung übergeben,
s. g. agri consecrati, Dion. Hai. 3, 1. 2, 7.
Tac. ann. 4, 16. Auch würben Stücke bes ager
publicus unentgeltlich an Bürger vertheilt (assi-
gnatio), entweder viritim, b. H. inbem Einzelne
Lanb erhielten (Liv. 1, 46. Gic. I. agr. 3, 2. Dion.
Hai. 8, 72.), ober an ganze Communen, nämlich
Eolonieen, Klrjqov %ia. Stets aber würben solche
Bertheilungen burch eine Commission von 3 unb
mehr Männern besorgt. Der größte Theil des
ager publicus blieb aber Staatsdomaine, welche
auf verschiedeneWeise angewendet wurde. 1) Manche
Stücke wurden nach gemachter Eroberung den frü¬
heren Eigenthümern zurückgegeben (agri redditi),
wofür dieselben eine regelmäßige Abgabe erlegen
mußten, Gic. Verr. 2, 3. 2) Anbere Theile wur¬
den einzelnen Bürgern zur Benutzung überlassen
(in possessionem tradita oder concessa,
Cic. I. agr. 3, 2.), und die Aecker selbst hießen
possessiones. Diese Besitzungen konnten zwar
von dem Inhaber vererbt und verkauft werden,
wurden aber niemals eigentliches Privateigenthum,
da der Staat fein Eigenthum auch nach Jahrhun¬
derten reclamiren konnte. Die Besitzer zahlten
eine Abgabe an den Staat, welche die publicani
von diesem im Ganzen pachteten unb bann von
ben Einzelnen bettrieben. Das Verpachten bieser
Revenüen hieß agr um fruendum locare, agrum
locare unb vendere. Liv. 27, 2. 32, 7. 42, 19.
3) Die unbebauten Sehben würben zu Viehweiben
gemacht (s. Pascua) oder der einstweiligen Oecu-
pation überlassen, so daß die Bürger die Lände¬
reien besitzen und anbauen durften, jedoch ebenfalls

! gegen eine kleine Abgabe. Diese heißen po sses¬
siones relictae, loca relicta. App. b. c.
1, 7. Liv. 6, 37. Fest. p. 241 M. — Die wich'
tigsten Ackeranweisungen und Acker gesetze.
Die aus der Königszeit erwähnten Assignationen
gehören richtiger zu der ursprünglichen Staats¬
organisation, welche jedem Bürger ein gewisses
Eigenthum als beredium anwies. So wurden
unter Romulus Aecker vertheilt und ebenso unter
Servins Tullius, welcher den plebejischen Neu¬
bürgern große Assignationen machte. Anders war
das Verhältniß in der republikanischen Zeit. Un¬
aufhörlich verlangten die Plebejer Ackerverthei¬
lungen, weil sie mit ihrem Blute die Eroberungen
gemacht und doch wenig oder nichts davon ein--


